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Rechtssatz

Beim angefochtenen "Bescheid Uber eine Zwangsstrafe" handelt es sich - worauf auch die belangte Behorde in der
Uberschrift des Bescheides bereits ausdriicklich (und zutreffend) hingewiesen hat - um eine "Vollstreckungsverfiigung",
sohin um einen im Rahmen des Verwaltungsvollstreckungsverfahrens ergangenen Rechtsakt (vgl.§ 10 Abs.2 VVG).
Daran andert auch der Umstand nichts, daR ein verwaltungsstrafrechtliches Ermittlungsverfahren den AnlaR zu
dessen Erlassung bildete (vgl. dazu allgemein W. Hauer - O. Leukauf, Handbuch des &sterreichischen
Verwaltungsverfahrens, 4. A, 1990, 1147, mwN). Uber Berufungen gegen derartige Vollstreckungsverfiigungen hat aber
nicht der unabhangige Verwaltungssenat, sondern nach § 10 Abs.3 VWG im gegenstandlichen Fall - weil diese in einer
Angelegenheit des selbstandigen Wirkungsbereiches der Lander (Verdacht der Ubertretung des 0.6. Fischereigesetzes)
ergangen ist - die 0.0. Landesregierung zu entscheiden.

Der 0.6. Verwaltungssenat hatte daher gema3§ 6 Abs.1 AVG seine sachliche Unzustandigkeit - und zwar, weil es sich
gegenstandlich um ein Mehrparteienverfahren handelt: bescheidmaliig - festzustellen sowie die vorliegende Berufung
unter einem an die 0.0. Landesregierung weiterzuleiten, wobei gleichzeitig hinsichtlich des Umstandes, dal der
Beschwerdefihrer die vorliegende Berufung aufgrund einer unzutreffenden Rechtmittelbelehrung durch die belangte
Behorde falschlich beim 0.6. Verwaltungssenat eingebracht hat, auf 8 61 Abs. 4 AVG hinzuweisen ist, wonach diese als
ursprunglich richtig eingebracht zu fingieren ist.

Quelle: Unabhéngige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vvg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/vvg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/61
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Oberösterreich 1995/08/02 VwSen-390005/5/Gf/Atz
	JUSLINE Entscheidung


